
Vertrag „Reitbeteiligungs-Vereinbarung“ 
Zwischen:

Lisa van Berkel, Wunder-Pferd, nachfolgend Eigentümerin genannt

und: 

___________________________________   nachfolgend Reitbeteiligung (RB) genannt.


1. Das Pferd

Gegenstand dieser Vereinbarung ist das Pferd _________________________________.


2. Reitniveau & Selbsteinschätzung 

Die RB bestätigt, über ausreichende Reiterfahrung zu verfügen, um das Pferd in den gegebenen 
Situationen sicher zu reiten und führen.

• Die RB schätzt ihr Niveau wie folgt ein:  Sicher in allen Grundgangarten im Gelände

• Die Eigentümerin hat sich bei einem Probereiten von den Fähigkeiten überzeugt.


3. Sorgfaltspflicht & Sicherheit

Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Die RB verpflichtet sich:

• Das Pferd gemäss den Anweisungen der Eigentümerin zu bewegen (Reiten im Gelände 

nur auf markierten Wegen, Bodenverhältnisse beachten).

• Sich bei Unsicherheiten oder besonderen Vorkommnissen (z. B. Sturz, Lahmheit) 

umgehend bei der Eigentümerin zu melden.

• Im Falle eines Sturzes: Die RB bemüht sich – sofern es ihre eigene Sicherheit zulässt –, 

das Pferd zu sichern und eine unkontrollierte Rückkehr zum Stall zu verhindern.


4. Haftung & Versicherung

• Haftung gegenüber Dritten: Für Schäden, die das Pferd Dritten zufügt, besteht 

Versicherungsschutz über die Betriebshaftpflicht der Eigentümerin. Die RB ist hierbei als 
Reiterin mitversichert.


• Schäden am Pferd: „Verschuldenshaftung“: Die RB haftet für Schäden, die durch 
Missachtung von Anweisungen oder durch eine deutliche Selbstüberschätzung ihrer 
reiterlichen Fähigkeiten entstehen.


• Versicherungspflicht der RB: Die RB bestätigt, eine Privathaftpflichtversicherung mit 
dem Zusatz „Reiten fremder Pferde“ zu besitzen und hält diese während der 
Vertragsdauer aufrecht. Ohne diese Versicherung ist das Reiten auf den Pferden der 
Eigentümerin nicht gestattet. Versicherter Zeitwert des Pflegepferdes: 10.000.- CHF. 


5. Kosten & Laufzeit

Per 1. des Monats sind die Fixkosten über 180.- CHF fällig. Zahlbar mit Twint oder 
Banküberweisung.  Kündigung ist beidseits jedes Ende des Monats möglich. 

Mithilfe im Stall ist nicht Teil der Vereinbarung, sondern die Pferde stehen in Vollpension, was der 
Reitbeteiligung erlaubt, die gesamte Zeit mit dem Pferd zu verbringen.


6. Gemeinsames Verständnis

Wir reiten aus Freude am Tier. 

Diese Vereinbarung dient dazu, im unwahrscheinlichen Fall eines Unfalls Klarheit zu schaffen und 
eine sachliche Grundlage zu haben. 


Datum, Unterschrift Eigentümerin:      

  

 ___________, __________________________


Datum, Unterschrift RB:       

                    

___________, __________________________


